
Temporärer E ntfa tl der Grundbuchseintragungsgebühren - Aktuatisieru ng der
Nebenkostenübersicht (öVt-Form 1 gK)

Mit 19.4'2024 ist die NovetLierung des Gerichtsgebührengesetzes in Kraft getreten: Die
ent$etttiche Anschaffung oder Errichtung von Wohnstätten, die der Befriedigung des dringenden
Wohnbedürfnisses dienen, sind damit unter bestimmten voraussetzungen temporär von den
Grundbuchsei ntragungsgehühren befreit.

Die etektronische Fassung der Nebenkostenübersicht iövt-rorm Nr. 13K) wurde daher um
entsprechende Hinweise auf die Gebührenbefreiung angepasst. Die aktuatisierte Fassung steht
ab sofort zum Downtoad zur Verfügung. Für bereits gedruckten ExempLare der
Nebenkostenübersicht wurde ein Beibtatt erstettt, das bei Bedarf eingel"egt werden kann.

von 01 '07.2a24 bis 30.06.2026 ist die Grundbuchseintragungsgebühr für den entgetttichen
Erwerb von Eigenheimen (Einfamitienhaus, Eigentumswohnung, Baugrundstück) bis zu einer
Bemessungsgrundtage von 500.000 € aufgehoben, wenn fotgende Voraussetzungen erfüttt sind:

Der Erwerb des Eigentums oder Baureehts an einer Liegenschaft muss einem dringenden
Wohnbedürfnis des Erwerbers dienen. Der einzutragende Eigentümer muss eine natürtiche
Person sein.

Das Rechtsgeschäft muss nach dem 31.März 2024 geschtossen werden, nur entgetttiche
Geschäfte sind befreit, keine Schenkungen oder Erbe. Es kann sich dabei um ein bereits
errichtetes oder erst zu errichtendes objekt handetn. Auch ern Baurecht oder ein Superädifikat
sind begÜnstigt, wenn es der Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses dient.

Die Gebtlhrenbefreiung gitt für Anträge, die beim Grundbuchsgericht nach dem 3,a.tuni 2o24,
aber vor dem 01. Juti 2026 einlangen; die Befreiung gitt gteichermaßen für die Eintragung von
Pfandrechten zur Besicherung von Krediten, die zum Erwerb oder Santerung einer sotchen
Liegenschaft a ufgenommen werden.

Das dringende wohnbedürfnis muss dem Grundbuchsgericht innerhatb von drei Monaten ab
Üoergane oder ab Fertigstettung der neuen Wohnstätte, iängstens jedoch innerhatb von fünf
Jahren durch eine Metdebestätigung des Hauptwohnsitzes an der Liegenschaftsadresse, auf der
sich die Wohnstätte befindet, sowie den Nachweis der Aufgabe der bisherigen wohnstätte
nachgewiesen werden.

Die Gebührenbefreiung gitt nur bis zu einer Bemessungsgrundtage von soo.000 €. Für einen
die Bemessungsgrundtage von 500.000 € übersteigenden Betrag ist die Gebühr vorzuschreiben.
Ab einer Bemessungsgrundtage von mehr ats 2 Mio € (Luxusimmobitie)gibt es keine
Gebührenbefreiung.

Die Gebührenbefreigng fättt nachträgtich weg, wenn innerha[b von fünf Jahren ab übergabe
oder Fertigstettung der Wohnstätte das Eigentumsrecht daran aufgegeben wird oder das
dringende Wohnbedürfnis wegfättt. ln diesem Fatt ist dies dem Grund'buchsgericht
bekanntzugeben und die Gebühr nachzuzahten.

Die Gebührenbefreiung (geregett in g$ 25a, 25b und 25c GGGIgitt für aite Gebuhren nach rp I tit
b GGG (Einverleibung des Eigentums oder Baurechts, Vormerkung und Rechtfertigung dieser
Eintragungen, Eintragung von Pfandrechten, Anmerkung der Rangordnung für die beabsichtigte
Verpfändung, nachträgtiche Eintragung des Pfandrechts in der angemerkten Rangordnung).

Den Gesetzestext finden Sie hier
hüBs:l1www_-us-äka.gv-,ävDa]rLrueatel_Bgb1A_utu&GBtA_2924]_3zt,ggBLÄ_2024J_37.p_dJ$lg


